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MERKBLATT ÜBER DIE WICHTIGSTEN ÄNDERUNGEN IM REVISIONSRECHT (PER 01.01.2008) 

 

Durch die Änderungen wird das Revisionsrecht vereinheitlicht. Die Revisionspflicht von 

Kapitalgesellschaften hängt nicht mehr von deren Rechtsform, sondern von der Grösse sowie der 
wirtschaftlichen Bedeutung des Unternehmens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikumsgesellschaften 
(Art. 727 Abs. 1 Ziff. 1 OR) 
 

Wirtschaftlich bedeutende 
Unternehmen 
(Art. 727 Abs. 1 Ziff. 2 OR) 
 

Kleinere und mittlere Unternehmen 
(KMU) 
(Art 727a Abs. 1 OR) 

 
Gesellschaften, die: 
 
a) Beteiligungspapiere an einer Börse 

kotiert haben,  
 
b) Anleihensobligationen ausstehend 

haben 
 
c) mind. 20 % der Aktiven oder des 

Umsatzes zur Konzernrechnung 
einer Gesellschaft nach Buchstabe  
a oder b beitragen; 

 

 
Gesellschaften, die zwei der 
nachstehenden Grössen in zwei 
aufeinander folgenden Geschäftsjahren 
überschreiten: 
 
a) Bilanzsumme von 10 Mio. Franken; 
 
b) Umsatzerlös von 20 Mio. Franken; 
 
c) 50 Vollzeitstellen im Jahres- 

durchschnitt. 

 
Alle Unternehmen, welche die 
Voraussetzungen für das Vorliegen 
eines wirtschaftlich bedeutenden 
Unternehmens nicht erfüllen.  

Ordentliche Revision 

Durch staatlich geprüftes 
Revisionsunternehmen nach 
den Vorschriften des 

Revisionsaufsichtsgesetzes 
(Art. 727b Abs. 1 OR). 

Eingeschränkte Revision 

Durch zugelassenen Revisor 
nach den Vorschriften des 
Revisionsaufsichtsgesetzes (Art. 
727c OR) 
 
Gesellschaft führt eingeschränkte 
Revision durch oder macht von 
ihren Wahlrechten Gebrauch. 

Verzicht (opting-out) 

Mit Zustimmung aller 
Gesellschafter kann auf 
eingeschränkte Revision 
verzichtet werden, wenn die 
Gesellschaft nicht mehr als zehn 
Vollzeitstellen im 
Jahresdurchschnitt hat (Art. 
727a Abs. 2 OR). Verzicht gilt 
auch für die nachfolgenden 

Jahre, Jeder Gesellschafter hat 
das Recht, spätestens 10 Tage 
vor Versammlung 
eingeschränkte Revision zu 
verlangen. In diesem Fall muss 
Versammlung Revisionsstelle 
wählen (Art. 727a Abs. 4 OR).  

Ordentliche Revision (opting-
up) 
 
Gesellschafter, die zusammen 
mindestens 10 % des 
Grundkapitals vertreten, können 
eine ordentliche Revision 
verlangen (Art. 727 Abs. 2 OR).  
 
Verlangt das Gesetz keine 
ordentliche Revision, können die 
Statuten eine solche vorsehen 
oder durch die Versammlung 
beschlossen werden (Art. 727 
Abs. 3 OR).  

Ordentliche Revision 

Durch zugelassenen 
Revisionsexperten nach den 
Vorschriften des 
Revisionsaufsichtsgesetzes 
(Art. 727b Abs. 2 OR) 

Internes Kontrollsystem 
IKS 

Unterliegt Unternehmen 
ordentlicher Revision, hat 
Revisionstelle zu prüfen, ob 
IKS existiert (Art. 728a Abs. 2 
Ziff. 3 OR) 


